Die Willenserklärung

Definition:

Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines auf Herbeiführung einer Rechtswirkung gerichteten Willens.

1. Der Tatbestand der fehlerfreien Willenserklärung


	Objektiver/äußerer Tatbestand
	 =
	subjektiver/innerer Tatbestand



	Frage: Lässt der äußere Erklärungstatbestand schließen auf?


	
	Frage: Hat der Erklärende tatsächlich?



	· Handlungswillen
	
	· Handlungswillen

	· Rechtsbindungswillen

(Erklärungsbewusstsein)
	
	· Rechtsbindungswillen

(Erklärungsbewusstsein)

	· Geschäftswillen
	
	· Geschäftswillen


· Handlungswille bezeichnet den Willen des Menschen überhaupt eine Handlung vorzunehmen.

· Rechtsbindungswille/Erklärungsbewusstsein liegt dann vor, wenn der Erklärende das Bewusstsein hatte „irgendwie rechtsgeschäftlich“ zu handeln.

· Geschäftswille ist der Wille, ein konkretes Rechtsgeschäft abzuschließen.

Der objektive Gehalt einer Willenserklärung wird durch Auslegung ermittelt.

· Diese erfolgt nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB).

D.h.: Es kommt darauf an, wie der Empfänger einer Willenserklärung diese nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte hätte verstehen müssen. Es ist also zu fragen, wie ein objektiver verständiger Dritter an der Stelle des Erklärungsempfängers die Erklärung verstanden hätte.

[Sonderfall: Falsa demonstratio non nocet]

2. Die fehlerhafte Willenserklärung

	Objektiver/äußerer Tatbestand


	
	subjektiver/innerer Tatbestand



	Frage:

Lässt der äußere Erklärungstatbestand schließen auf:


	
	Frage:

Hat der Erklärende tatsächlich:



	· Handlungswillen

Bei Fehlen: keine Willenserklärung


	
	· Handlungswillen

Bei Fehlen: keine Willenserklärung

	· Rechtsbindungswillen (Erklärungsbewusstsein)

Bei Fehlen: keine Willenserklärung


	
	· Rechtsbindungswillen (Erklärungsbewusstsein)

Bei Fehlen: streitig, nach h.M. Willenserklärung gegeben, aber anfechtbar



	· Geschäftswillen

Bei Fehlen: keine Willenserklärung
	
	· Geschäftswillen

Bei Fehlen: Willenserklärung gegeben, aber anfechtbar, § 119 Abs. 1 BGB


